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BESCHLUSS (EU) 2020/… DES RATES 

vom … 

über die finanziellen Beiträge der Mitgliedstaaten  

zum Europäischen Entwicklungsfonds, einschließlich der zweiten Tranche 2020 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union und auf den Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union, 

gestützt auf das Interne Abkommen zwischen den im Rat vereinigten Vertretern der Regierungen 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union über die Finanzierung der im mehrjährigen 

Finanzrahmen für den Zeitraum 2014 bis 2020 bereitgestellten Hilfe der Europäischen Union im 

Rahmen des AKP-EU-Partnerschaftsabkommens und über die Bereitstellung von Finanzhilfe für 

die überseeischen Länder und Gebiete, auf die der vierte Teil des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union Anwendung findet1, insbesondere auf Artikel 7, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2018/1877 des Rates vom 26. November 2018 über die 

Finanzregelung für den 11. Europäischen Entwicklungsfonds und zur Aufhebung der Verordnung 

(EU) 2015/3232, insbesondere auf Artikel 19 Absätze 3 und 4, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

                                                 
1 ABl. L 210 vom 6.8.2013, S. 1. 
2 ABl. L 307 vom 3.12.2018, S. 1. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach dem Verfahren der Artikel 19 bis 22 der Verordnung (EU) 2018/1877 legt die 

Kommission bis zum 15. Juni 2020 einen Vorschlag vor, in dem Folgendes festgelegt ist: 

a) die Höhe der zweiten Tranche des Beitrags für 2020 und b) ein geänderter Jahresbeitrag 

für 2020, falls der Jahresbeitrag vom tatsächlichen Bedarf abweicht. 

(2) Gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) 2018/1877 hat die Europäische Investitionsbank 

(EIB) der Kommission am 8. April 2020 für die von ihr verwalteten Instrumente 

aktualisierte Schätzungen der Mittelbindungen und Zahlungen übermittelt. 

(3) Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1877 sieht vor, dass Beiträge zunächst bis 

zur Ausschöpfung der für vorangehende Europäische Entwicklungsfonds (EEFs) 

festgelegten Beträge abgerufen werden. Daher sollten Mittel aus dem 10. Europäischen 

Entwicklungsfonds (im Folgenden: "10. EEF") für die EIB und Mittel aus dem 

11. Europäischen Entwicklungsfonds (im Folgenden: "11. EEF") für die Kommission 

abgerufen werden. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=25607&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8958/20;Nr:8958;Year:20&comp=8958%7C2020%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=25607&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1877;Year2:2018;Nr2:1877&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=25607&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1877;Year2:2018;Nr2:1877&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=25607&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2018/1877;Year2:2018;Nr2:1877&comp=


 

 

8958/20    CAS/mhz 3 

 RELEX.1.B  DE 
 

(4) Artikel 55 der Verordnung (EU) 2018/1877 sieht vor, dass Beträge aus Projekten im 

Rahmen des 10. EEF oder anderer vorangegangener EEFs, die nicht gemäß Artikel 1 

Absatz 3 des Internen Abkommens zwischen den im Rat vereinigten Vertretern der 

Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union über die Finanzierung der im 

mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 2014 bis 2020 bereitgestellten Hilfe der 

Europäischen Union im Rahmen des AKP-EU-Partnerschaftsabkommens und über die 

Bereitstellung von Finanzhilfe für die überseeischen Länder und Gebiete, auf die der vierte 

Teil des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Anwendung findet (im 

Folgenden: "Internes Abkommen") gebunden wurden oder deren Mittelbindungen gemäß 

Artikel 1 Absatz 4 des Internen Abkommens aufgehoben wurden, die in Artikel 1 Absatz 2 

Buchstabe a des Internen Abkommens festgelegten Beitragsanteile der Mitgliedstaaten 

mindern, soweit der Rat nicht einstimmig anders entscheidet. 

(5) Mit dem Beschluss (EU) 2019/18001 hat der Rat am 24. Oktober 2019 auf Vorschlag der 

Kommission die Jahresbeiträge der Mitgliedstaaten zum EEF für das Jahr 2020 auf 

4 400 000 000 EUR für die Kommission und auf 300 000 000 EUR für die EIB festgesetzt. 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 
1 Beschluss (EU) 2019/1800 des Rates vom 24. Oktober 2019 zur Festlegung der finanziellen 

Beiträge der Mitgliedstaaten zur Finanzierung des Europäischen Entwicklungsfonds, 
einschließlich der Obergrenze für 2021, des Jahresbeitrags für 2020, der ersten Tranche 
2020 und einer unverbindlichen Angabe der voraussichtlich zu erwartenden Jahresbeiträge 
für die Jahre 2022 und 2023 (ABl. L 274 vom 28.10.2019, S. 9). 
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Artikel 1 

Die einzelnen Beiträge zum EEF, die die Mitgliedstaaten als zweite Tranche 2020 an die 

Kommission und die EIB zahlen, gehen aus der Tabelle im Anhang dieses Beschlusses hervor. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft. 

Geschehen zu … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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